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I.	 Einleitung

Mit der Zunahme komplexer, arbeitsteiliger Datenbear-
beitungsprozesse stellt sich die Frage, wie das Schweizer 
Datenschutzrecht mit der engen Zusammenarbeit zwi-
schen gemeinsam Verantwortlichen umgeht, die gemein-
sam über Zweck und Mittel der Bearbeitung entscheiden. 
Während für die klassische Auftragsbearbeitung klar ge-
regelte Privilegierungen bestehen, bleibt unklar, ob und in 
welchem Ausmass auch gemeinsam Verantwortliche von 
Erleichterungen profitieren können. 

Der vorliegende Beitrag geht der Frage nach, ob und 
in welchem Umfang eine datenschutzrechtliche Privile-
gierung auch im Rahmen gemeinsamer Verantwortlich-
keit denkbar ist. Im Zentrum stehen dabei die rechtlichen 

Schranken, die sich aus dem geltenden Datenschutz-
recht  – insbesondere dem Zweckbindungsgebot, der 
Informationspflicht und der Regelung besonders schüt-
zenswerter Personendaten – ergeben. Anhand einer Be-
trachtung der Verantwortlichkeitsverhältnisse und der 
praxisrelevanten Anforderungen soll aufgezeigt werden, 
welche rechtlichen Voraussetzungen für einen zulässigen 
Datenaustausch zwischen gemeinsam Verantwortlichen 
erfüllt sein müssen. 

II.	 Rechtliche Grundlagen im Kontext 
der Privilegierung von gemeinsam 
Verantwortlichen

A.	 Definition und Beurteilung der 
gemeinsamen Verantwortlichkeit

Im Schweizer Datenschutzrecht beschreibt der Begriff 
der gemeinsamen Verantwortlichkeit eine Situation, in 
der mindestens zwei Parteien in einem Datenbearbei-
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tungsvorgang aktiv und wechselseitig an der Festlegung 
der Zwecke und wesentlichen Mittel beteiligt sind.1 An-
ders als bei der Auftragsbearbeitung, wo ein Dienstleister 
ausschliesslich nach Weisung handelt, erfolgt hier eine 
gemeinsame Entscheidungsfindung, die nicht zwangsläu-
fig gleichgewichtig sein muss, jedoch unabdingbar für die 
Realisierung des Gesamtprozesses ist.2 Entscheidend ist, 
dass ohne den Beitrag jeder beteiligten Partei die Bear-
beitung der Daten nicht in derselben Weise durchgeführt 
werden könnte.

Die Bewertung, ob eine gemeinsame Verantwortlich-
keit vorliegt, erfordert die Berücksichtigung mehrerer 
Faktoren. Zunächst ist festzustellen, dass mindestens 
zwei Parteien massgeblich in die Festlegung der daten-
schutzrechtlich relevanten Parameter eingebunden sind.3 
Dabei muss jedoch nicht in jeder Phase der Bearbeitung 
ein identisches Mitbestimmungsniveau erreicht werden.4 
Neben der Beteiligung an der Zielsetzung spielt die or-
ganisatorische Verflechtung eine wesentliche Rolle.5 So 
können einzelne Bearbeitungsschritte auf horizontaler 
Ebene – etwa die Integration mehrerer mikrostruktureller 
Bearbeitungsschritte zu einem Gesamtkonzept  – sowie 
auf vertikaler Ebene  – etwa die Abstimmung zwischen 
Netzwerk- und Applikationsebene  – miteinander ver-
knüpft werden.6

Ein weiterer zentraler Aspekt ist das Eigeninteresse der 
Beteiligten.7 Es ist zu prüfen, ob jede Partei aus eigenem 
Interesse an der Datenbearbeitung teilnimmt und ob ihre 
Mitwirkung für die Durchführung der Bearbeitung un-
verzichtbar ist. Selbst wenn einzelne Parteien eigene Zwe-
cke innerhalb des Gesamtprozesses verfolgen, kann eine 
gemeinsame Verantwortlichkeit angenommen werden, 

1	 Gabor P. Blechta/Luca Dal Molin/Kirsten Wesiak-
Schmidt, in: Gabor P. Blechta/David Vasella (Hrsg.), Basler 
Kommentar zum Datenschutzgesetz/Öffentlichkeitsgesetz, 
4. Aufl., Basel 2023, Art. 5 N 182 (zit. BSK DSG-Autor/in); 
Adrian Bieri/Julian Powell, Totalrevision des Bundesge-
setzes über den Datenschutz, in: Jusletter 16. November 2020, 
Rz. 14.

2	 David Rosenthal, Das neue Datenschutzgesetz, in: Jusletter 
16. November 2020, Rz. 13.

3	 David Rosenthal, Controller oder Processor: Die daten-
schutzrechtliche Gretchenfrage, in: Jusletter 17. Juni 2019, 
Rz. 25 (zit. Rosenthal, Controller oder Processor).

4	 David Rosenthal, Controller oder Processor (Fn. 3), Rz. 25.
5	 David Rosenthal/Barbara Epprecht, Banken und ihre da-

tenschutzrechtliche Verantwortlichkeit im Verkehr mit ihren 
Dienstleistern, in: Susan Emmenegger (Hrsg.), Banken und 
Datenschutz, Basel 2019, 133.

6	 Rosenthal, Controller oder Processor (Fn. 3), Rz. 71 ff.; Ro-
senthal/Epprecht (Fn. 5), 141 f.

7	 Rosenthal, Controller oder Processor (Fn. 3), Rz. 11; EuGH-
Urteil Rs. C-604/22 vom 7. März 2024 i.S. IAB Europe, Rn. 68.

sofern die wesentlichen Bearbeitungsparameter in einem 
wechselseitigen Abstimmungsprozess festgelegt werden.8 
Die enge Verzahnung der Entscheidungen über Zwecke 
und Mittel verdeutlicht, dass eine integrierte Organisa
tion und Koordination der Datenbearbeitung massgeb-
lich ist – auch dann, wenn nicht alle Parteien direkten und 
vollständigen Zugriff auf sämtliche Daten haben.9

Da das Schweizer Datenschutzgesetz (DSG)10 keine ex-
pliziten Regelungen zur gemeinsamen Verantwortlichkeit 
enthält, wird in der Praxis häufig auf die Kriterien der ein-
schlägigen EuGH-Rechtsprechung zurückgegriffen. Diese 
Massstäbe liefern zwar wertvolle Orientierung, verdeutli-
chen aber auch die inhärente Flexibilität des Konzepts.11 
Letztlich muss die Feststellung einer gemeinsamen Ver-
antwortlichkeit stets als Einzelfallentscheidung erfolgen, 
bei der alle genannten Aspekte in ihrer konkreten Ausge-
staltung zu berücksichtigen sind.

B.	 Das Konzept der Privilegierung  
im Datenschutzrecht

Ein zentrales Merkmal des Datenschutzrechts ist die Fra-
ge, unter welchen Voraussetzungen Personendaten bear-
beitet oder übermittelt werden dürfen. Im Rahmen der 
Auftragsbearbeitung ist es beispielsweise so, dass ein Ver-
antwortlicher seine Daten grundsätzlich an den Auftrags-
bearbeiter zur Bearbeitung privilegiert übermitteln kann, 
d.h. ohne hierfür eine separate Einwilligung der betrof-
fenen Personen einholen zu müssen oder ohne dass ein 
gesonderter Rechts- bzw. Rechtfertigungsgrund vorliegen 
muss.12 Dies setzt jedoch voraus, dass die Auslagerung der 
Datenbearbeitung im Einklang mit den allgemeinen Da-
tenschutzgrundsätzen, insbesondere der Verhältnismäs-
sigkeit und dem angemessenen Schutz der betroffenen 
Personen, erfolgt und die Betroffenen bereits vorab über 
die geplante Auslagerung informiert wurden.13

8	 BSK DSG-Bühler/Rampini (Fn. 1), Art. 9 N 18. Eine aus-
führliche Übersicht zu den Beispielen für gemeinsame Ver-
antwortlichkeit aus der Praxis bietet: Rosenthal, Controller 
oder Processor (Fn. 3), Anhang.

9	 EuGH-Urteil Rs. C‑25/17 vom 10. Juli 2018 i.S. Zeugen Jeho-
vas, Rn. 66 ff.; EuGH-Urteil Rs. C‑40/17 vom 29. Juli 2019 i.S. 
Fashion ID, Rn. 69.

10	 Bundesgesetz über den Datenschutz vom 1. September 2023 
(SR 235.1).

11	 Rosenthal/Epprecht (Fn. 5), 134.
12	 David Rosenthal/Yvonne Jöhri, in: David Rosenthal/Yvonne 

Jöhri (Hrsg.), Handkommentar zum Datenschutzgesetz sowie 
weiteren, ausgewählten Bestimmungen, Zürich 2008, Art. 10a 
DSG, Rz. 24.

13	 Rosenthal/Epprecht (Fn. 5), 134.
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Die Privilegierung in diesem Kontext basiert darauf, 
dass der Auftragsbearbeiter nicht als eigenständiger Drit-
ter, sondern als verlängerter Arm des Verantwortlichen 
agiert.14 Durch die vertraglich gesicherten Weisungs- und 
Kontrollrechte bleibt der Verantwortliche in der Lage, den 
Datenschutz gegenüber den Betroffenen sicherzustellen – 
als ob er die Daten selbst bearbeiten würde.15

Im datenschutzrechtlichen Alltag ist es weitverbreitet, 
dass ein Dienstleister, der im Auftrag eines Kunden per-
sonenbezogene Daten erhält, beschafft und bearbeitet, 
als Auftragsbearbeiter gilt.16 In einem solchen Fall wird 
die Datenbearbeitung so behandelt, als würde der Kunde 
diese Daten selbst bearbeiten, sodass keine separate Ein-
willigung oder ein zusätzlicher Rechts- bzw. Rechtferti-
gungsgrund erforderlich wird.17 Im Gegensatz dazu ist die 
Weitergabe von Personendaten an einen anderen Verant-
wortlichen komplexer. Der Grundsatz der Transparenz 
verlangt, dass bei der Erhebung der Daten bereits erkenn-
bar gemacht wird, dass diese für die Zwecke eines Dritten 
weitergegeben werden sollen.18 Darüber hinaus kann eine 
solche Weitergabe in einzelnen Fällen eine Änderung des 
ursprünglichen Bearbeitungszwecks bedeuten. Während 
sich diese Problematik im Rahmen des DSG in der Re-
gel durch die Begründung eines Rechtfertigungsgrundes 
lösen lässt, erfordert die Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO)19 grundsätzlich, dass jede Datenbearbeitung, 
einschliesslich der Bekanntgabe, einen eigenen Rechts-
grund besitzt – beispielsweise in Form einer Einwilligung, 
einer gesetzlichen Pflicht, der Notwendigkeit zur Vertrag-
sabwicklung oder eines berechtigten Interesses.20

Liegt hingegen eine Auftragsbearbeitung vor, so gelten 
der Auftraggeber und der Auftragsbearbeiter im gegen-
seitigen Verhältnis rechtlich im Prinzip nicht mehr als 
Dritte, auch wenn sie faktisch unterschiedliche Rechts-
subjekte bleiben.21 Die daraus resultierende Privilegie-
rung beruht nicht unmittelbar auf dem Wortlaut des 
DSG, sondern ergibt sich aus dem System und dem Sinn 

14	 BSK DSG -Bühler/Rampini (Fn. 1), Art. 9 N 8.
15	 Jacqueline Sievers/David Vasella, Signification du RGPD 

pour la branche fiduciaire, TREX 2018, 336 ff., 339.
16	 Rosenthal, Controller oder Processor (Fn. 3), Rz. 3.
17	 Rosenthal, Controller oder Processor (Fn. 3), Rz. 4.
18	 Rosenthal/Epprecht (Fn. 5), 134; Rosenthal, Controller 

oder Processor (Fn. 3), Rz. 5.
19	 Verordnung (EU) 2016/679 des europäischen Parlaments und 

des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Perso-
nen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum frei-
en Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG, 
VO (EU) Nr. 2016/679, ABl. L 119, 4. Mai 2016, 1 ff.

20	 Vgl. Art. 6 DSGVO.
21	 BSK DSG-Bühler/Rampini (Fn. 1), Art. 9 N 4; Rosenthal/

Jöhri (Fn. 12), Art. 10a DSG, Rz. 24. 

der relevanten Normen.22 Im Schweizer Datenschutzrecht 
wird allgemein anerkannt, dass der Verantwortliche und 
sein Auftragsbearbeiter nicht als Dritte im herkömmli-
chen Sinne zu qualifizieren sind.23 Dies führt dazu, dass 
der Austausch von Personendaten zwischen Auftraggeber 
und Auftragsbearbeiter nicht die Rechtsfolgen einer Da-
tenbekanntgabe an Dritte nach sich zieht.

Praktisch betrachtet wirkt die Privilegierung in beide 
Richtungen: Sie umfasst sowohl die Übermittlung von 
Personendaten des Auftraggebers an den Auftragsbear-
beiter als auch umgekehrt.24 Erhält der Auftragsbearbeiter 
besonders schützenswerte Personendaten im Auftrag des 
Kunden, so darf er diese weiterverarbeiten, ohne dass für 
diese Weitergabe ein zusätzlicher Rechtfertigungsgrund 
vorliegen muss – vorausgesetzt, die Auftragsbearbeitung 
entspricht den allgemeinen Datenschutzgrundsätzen, ins-
besondere den Prinzipien der Verhältnismässigkeit und 
Zweckbindung.25 Wichtig ist dabei, dass die Privilegie-
rung ausschliesslich für den Rahmen der Auftragsbear-
beitung gilt; Personendaten, die ausserhalb dieser geregel-
ten Beziehung übermittelt werden, unterliegen weiterhin 
den regulären datenschutzrechtlichen Anforderungen.26

Zudem kann der Auftragsbearbeiter einen wesentli-
chen Teil des Haftungsrisikos, das mit der Datenbearbei-
tung verbunden ist, auf den Verantwortlichen übertra-
gen.27 Dies ist in der Praxis von erheblicher Bedeutung, 
da der Auftragsbearbeiter so von vielen der aufwendigen 
regulatorischen Anforderungen, die dem Verantwortli-
chen obliegen, entlastet werden kann. Der Dienstleister 
kann sich somit darauf beschränken, die Vorgaben des 
Verantwortlichen umzusetzen und die Datensicherheit 
zu gewährleisten, ohne selbst als vollwertiger Verantwort-
licher zu agieren.28

III.	 Die Privilegierung bei der 
Datenbearbeitung durch  
gemeinsam Verantwortliche

Im Schweizer Datenschutzrecht unterliegt die Datenbe-
arbeitung durch gemeinsam Verantwortliche prinzipiell 

22	 BSK DSG-Bühler/Rampini (Fn. 1), Art. 9 N 5 f.
23	 BSK DSG-Bühler/Rampini (Fn. 1), Art. 9 N 4; Rosenthal/

Jöhri (Fn. 12), Art. 10a DSG, Rz. 24.
24	 Rosenthal/Jöhri (Fn. 12), Art. 10a DSG, Rz. 30.
25	 Rosenthal/Epprecht (Fn. 5), 134; Rosenthal, Controller 

oder Processor (Fn. 3), Rz. 61 f.
26	 BSK DSG-Bühler/Rampini (Fn. 1), Art. 9 N 5 f.
27	 David Vasella, Auftragsbearbeitung im Privatbereich, digma 

2019, 110 ff., 116; Rosenthal/Epprecht (Fn. 5), 134.
28	 Rosenthal/Epprecht (Fn. 5), 134.
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denselben Anforderungen wie jede andere Datenbear-
beitung.29 Eine gesonderte Rechtfertigung ist demnach 
nicht zwingend erforderlich, sofern jede beteiligte Partei 
die notwendigen Voraussetzungen für eine rechtmässige 
Datenbearbeitung erfüllt. Dies liegt an dem weiten Bear-
beitungsbegriff nach Art. 5 DSG, der sämtliche Bearbei-
tungsvorgänge im Zusammenhang mit Personendaten 
umfasst.30

Dennoch stellt sich die Frage, ob und in welchem Um-
fang erleichterte Anforderungen an die Datenbearbeitung 
durch gemeinsam Verantwortliche angezeigt sind, da die 
Parteien weder völlig unabhängige Rechtssubjekte noch 
vollständig weisungsgebundene Dienstleister darstellen. 

Im Schweizer Datenschutzrecht ist die Frage, ob der 
Datenaustausch zwischen gemeinsam Verantwortlichen 
privilegiert werden kann, bislang nicht abschliessend 
geklärt. Nach herrschender Meinung gelten gemeinsam 
Verantwortliche nicht als «Dritte» im Sinne des DSG, da 
ihre rechtliche Verflechtung – also die gemeinsame Ent-
scheidung über die Datenbearbeitung zum selben Zweck 
und mit gemeinsamen Mitteln  – dies impliziert.31 Wäre 
dies als ausreichend anzusehen, würde dies bedeuten, 
dass eine Datenbearbeitung durch gemeinsam Verant-
wortliche unter weniger strengen Anforderungen erfol-
gen könnte als bei vollständig eigenständigen Verant-
wortlichen.

Im Gegensatz dazu zeichnet sich die Auftragsbearbei-
tung durch eine klare hierarchische Aufteilung der Ver-
antwortlichkeiten aus. Hier behält der Verantwortliche 
die Kontrolle und gibt dem Auftragsbearbeiter konkrete 
Weisungen, wobei Letzterer seine Aufgaben ausschliess-
lich im Interesse des Verantwortlichen ausführt.32 Ent-
scheidungen über unwesentliche operative Details kön-
nen dem Auftragsbearbeiter übertragen werden, ohne 
dass diese seine Verantwortlichkeit begründen. Diese 
hierarchische Struktur ermöglicht es, dass Personendaten 
zwischen Verantwortlichem und Auftragsbearbeiter un-

29	 BSK DSG-Bühler/Rampini (Fn. 1), Art. 9 N 13; Rosenthal/
Jöhri (Fn. 12), Art. 10a DSG, Rz. 36; Rosenthal/Epprecht 
(Fn. 5), 133 f. m.w.H.

30	 Beat Rudin, in: Bruno Baeriswyl/Kurt Pärli/Dominika Blons-
ki (Hrsg.), Stämpflis Handkommentar zum Datenschutzgesetz 
(DSG), 2. Aufl., Bern 2023, Art. 5 N 35 (zit. SHK DSG-Autor/
in); BSK DSG-Blechta/Dal Molin/Wesiak-Schmidt (Fn. 1), 
Art. 5 N 97 f.

31	 Rosenthal, Controller oder Processor (Fn. 3), Rz. 80; Vasel-
la (Fn. 27), 114; Rosenthal/Epprecht (Fn. 5), 133; Rosen
thal/Jöhri (Fn. 12), Art. 10a DSG, Rz. 41; Sandro Ger-
mann, Übermittlung von Personendaten im Konzern, AJP 
2021, 336 ff., 340.

32	 SHK DSG-Bruno Baeriswyl (Fn. 30), Art. 9 N 11; Sievers/
Vasella (Fn. 15), 339.

ter erleichterten rechtlichen Bedingungen ausgetauscht 
werden können – eine Privilegierung, die sich aus der en-
gen Abhängigkeit des Auftragsbearbeiters ergibt.33

Der Vergleich zeigt, dass die Privilegierung in der Auf-
tragsbearbeitung auf einem fest definierten Abhängig-
keitsverhältnis beruht, während gemeinsam Verantwort-
liche als rechtlich eigenständige Parteien agieren, die in 
einem wechselseitigen Abstimmungsprozess zusammen-
wirken.34 Diese strukturelle Differenzierung führt dazu, 
dass der Spielraum für eine privilegierte Behandlung des 
Datenaustauschs zwischen gemeinsam Verantwortlichen 
deutlich eingeschränkt ist.35 Während im Rahmen der 
Auftragsbearbeitung eine privilegierte Datenbearbeitung 
möglich ist, lässt sich ein solcher Erleichterungsanspruch 
bei gemeinsam Verantwortlichen nicht ohne Weiteres ab-
leiten. 

Eine Privilegierung wäre unter dieser Betrachtung 
höchstens in einem eingeschränkten Rahmen denkbar.36 
Aus dem Entscheid des EuGH im Fall Fashion ID kann 
geschlossen werden, dass eine privilegierte Behandlung 
des Datenaustauschs zwischen gemeinsam Verantwort-
lichen nicht in gleichem Masse greift wie bei der Auf-
tragsbearbeitung.37 Der EuGH begründet seine Haltung 
mit der Notwendigkeit, dass der konkrete Einfluss der 
einzelnen Parteien differenziert betrachtet werden muss: 
Ein Auftragsbearbeiter agiert strikt nach Weisung in 
einem klar definierten Abhängigkeitsverhältnis, während 
gemeinsam Verantwortliche trotz Abstimmung ihre Ent-
scheidungskompetenz weitgehend eigenständig bleiben. 
Eine privilegierte Datenbearbeitung durch gemeinsam 
Verantwortliche könnte nur in Betracht gezogen werden, 
wenn zusätzlich konkrete vertragliche Vereinbarungen 
und Haftungsregelungen existieren, die den internen Zu-
sammenhalt und die gegenseitige Verantwortlichkeit klar 
regeln.38

Die Analyse liegt nahe, dass der Status der gemeinsa-
men Verantwortlichkeit keine besonderen rechtlichen 
Auswirkungen haben dürfte.39 Die differenzierte Betrach-
tung der Intensität der Zusammenarbeit sowie der tat-
sächlichen Einflussmöglichkeiten der Beteiligten führt zu 
dem Ergebnis, dass – selbst bei einer engen Kooperation – 

33	 Sievers/Vasella (Fn. 15), 339; David Vasella, in: Oliver 
Staffelbach/Claudia Keller (Hrsg.), Social Media und Recht 
für Unternehmen, Zürich 2015, 280.

34	 Vasella (Fn. 27), 113.
35	 Rosenthal, Controller oder Processor (Fn. 3), Rz. 78.
36	 Rosenthal/Epprecht (Fn. 5), 133 f.
37	 EuGH-Urteil i.S. Fashion ID (Fn. 9), Rn. 96.
38	 EuGH-Urteil i.S. Fashion ID (Fn. 9), Rn. 96; gl.M. Vasella 

(Fn. 27), 113.
39	 Gl.M. Vasella (Fn. 27), 113.
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keine pauschale Erleichterung der datenschutzrechtlichen 
Anforderungen gerechtfertigt werden kann.40 Dennoch 
können Besonderheiten, beispielsweise im Zusammen-
hang mit der Einwilligung, auftreten, wenn jede Partei 
nur für den von ihr verantworteten Teil der Datenbear-
beitung zuständig ist und die Einwilligung umfassend 
und vor Erhebung der Daten eingeholt werden muss.41

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Frage der 
Privilegierung des Datenaustauschs zwischen gemeinsam 
Verantwortlichen komplex ist. Einerseits spricht die ge-
meinsame Festlegung von Zwecken und Mitteln dafür, 
dass eine gewisse Nähe zum privilegierten Verhältnis 
der Auftragsbearbeitung bestehen könnte. Andererseits 
bleiben die gemeinsam Verantwortlichen als eigenstän-
dige Rechtssubjekte bestehen, was eine pauschale Über-
tragung der Erleichterungen ausschliesst. Letztlich hängt 
die Frage, ob eine privilegierte Datenbearbeitung durch 
gemeinsam Verantwortliche möglich ist, massgeblich von 
der konkreten vertraglichen und organisatorischen Ge-
staltung der Zusammenarbeit ab.

IV.	 Schranken des DSG beim 
Datenaustausch zwischen  
gemeinsam Verantwortlichen

Die enge Zusammenarbeit zwischen gemeinsam Verant-
wortlichen in der Datenbearbeitung bringt praktische 
Auswirkungen mit sich, die sich von der Privilegierung 
bei der klassischen Auftragsbearbeitung unterscheiden. 
Zwar ist eine identische Privilegierung wie bei der Auf-
tragsbearbeitung nicht möglich, da gemeinsam Verant-
wortliche als eigenständige Rechtssubjekte agieren  – sie 
weisen jedoch Besonderheiten auf, die in der Regelung 
der gemeinsamen Datenbearbeitung Berücksichtigung 
finden sollen.

Die gemeinsame Verantwortung bedeutet, dass dieje-
nige Stelle, welche die Daten zur Verfügung stellt, auch 
dafür verantwortlich ist, dass die Weitergabe an die an-
dere Partei rechtmässig erfolgt und deren nachfolgende 
Bearbeitung zulässig ist. Zugleich hat die Empfängersei-
te  – als datenschutzrechtlich Dritte qualifiziert  – eigene 
Pflichten: Sie wird im Hinblick auf die erhaltenen Daten 
ebenfalls zur Verantwortlichen. In dieser Funktion muss 

40	 Rosenthal, Controller oder Processor (Fn. 3), Rz. 78; Lukas 
Lezzi, in: Adrian Bieri/Julian Powell (Hrsg.), Orell Füssli 
Kommentar zum Schweizerischen Datenschutzgesetz mit 
weiteren Erlassen, Zürich 2023, Art. 5 N 14 (zit. OFK DSG-
Autor/in).

41	 EuGH-Urteil i.S. Fashion ID (Fn. 9), Rn. 98 ff.

sie eigenständig sicherstellen, dass ihre Datenverarbei-
tung den datenschutzrechtlichen Vorgaben entspricht.42 
Dabei kann sie sich nicht auf vertragliche Zusicherungen 
der übrigen gemeinsam Verantwortlichen stützen.43

Der zentrale Stellenwert der Auftragsbearbeitung bei 
der Beurteilung gemeinsamer Verantwortlichkeit ergibt 
sich daraus, dass die rechtlichen Anforderungen an die 
Offenlegung von Daten gegenüber einem Auftragsbear-
beiter deutlich geringer sind als gegenüber einem Dritten. 
Zwar besitzt der Auftragsbearbeiter zivilrechtlich eine 
eigene Rechtspersönlichkeit, datenschutzrechtlich wird 
seine Bearbeitung jedoch dem Verantwortlichen zuge-
rechnet.44 Die Datenweitergabe an den Auftragsbearbei-
ter gilt daher als Bestandteil der Bearbeitung durch den 
Verantwortlichen selbst. Das bedeutet, dass hierfür in der 
Regel keine eigenständige Prüfung der Rechtmässigkeit 
erforderlich ist.45

Bei der Weitergabe von Personendaten an eine andere 
gemeinsam Verantwortliche sind insbesondere das Zweck-
bindungsgebot, die Informationspflicht sowie Rechtfer-
tigungsgründe wie die Einwilligung oder überwiegende 
Interessen von praktischer Relevanz.

A.	 Zweckbindung

Das Zweckbindungsprinzip dient dazu, einer unkontrol-
lierten Ausweitung der Bearbeitungszwecke entgegen-
zuwirken, indem es die zulässige Datenbearbeitung auf 
einen objektiv überprüfbaren Rahmen begrenzt. Ange-
sichts der vielfältigen Kooperationsformen zwischen ge-
meinsam Verantwortlichen ist es in der Praxis oft schwie-
rig, die möglichen Nutzungszwecke bereits im Zeitpunkt 
der Information der betroffenen Personen rechtssicher 
vorauszusehen.46

Erschwerend kommt hinzu, dass der ursprüngliche 
Verantwortliche nur in begrenztem Umfang kontrollieren 
kann, wie die Daten tatsächlich von den anderen gemein-

42	 Botschaft zum Bundesgesetz über die Totalrevision des Bun-
desgesetzes über den Datenschutz und die Änderung weiterer 
Erlasse zum Datenschutz vom 15. September 2017, BBl 2017 
6941, 7052 (zit. Botschaft DSG 2017); Lukas Bühlmann/
Marion Lagner, Informationspflichten und Auskunftsrecht 
nach dem neuen Datenschutzrecht, SZW 2021, 16 ff., 17.

43	 Lukas Bühlmann/Michael Schüepp, Information, Einwilli-
gung und weitere Brennpunkte im (neuen) Schweizer Daten-
schutzrecht, Eine kritische Analyse anhand des Helsana +-Ur-
teils, in: Jusletter vom 15. März 2021, Rz. 87.

44	 Germann (Fn. 31), 338 f.
45	 Rosenthal (Fn. 2), Rz. 58; Ders., Controller oder Processor 

(Fn. 3), Rz. 4.
46	 Robin Landolt, Datenkooperation, Diss. Zürich, Zürich-

Genf 2024, 106 f.
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sam Verantwortlichen verwendet werden. Seine Verant-
wortung für die datenschutzkonforme Bearbeitung endet 
nicht an den Grenzen des eigenen Unternehmens.47 Zwar 
können die Beteiligten durch vertragliche Vereinbarun-
gen auf bestimmte Bearbeitungszwecke festgelegt wer-
den, jedoch bleibt die Frage offen, ob und inwieweit ein 
Verantwortlicher auch für einen vertragswidrigen «Bear-
beitungsexzess» des Datenempfängers haftet.

Im EU-Recht wurden die Grenzen gemeinsamer Ver-
antwortlichkeit hinsichtlich nachgelagerter Verarbeitung 
durch den Empfänger durch das EuGH-Urteil in der 
Rechtssache Fashion ID präzisiert.48 Dennoch bleibt auch 
nach dieser Entscheidung unklar, ob sich der ursprüng-
liche Verantwortliche für Vertragsverstösse des Empfän-
gers im datenschutzrechtlichen Aussenverhältnis verant-
wortlich machen lassen muss.

Nach der hier vertretenen Auffassung sind alle gemein-
sam Verantwortlichen im Aussenverhältnis für die gesam-
te Datenbearbeitung solidarisch haftbar,49 was auch für 
die Verletzung des Bearbeitungsgrundsatzes der Zweck-
bindung gilt, sofern kein Rechtfertigungsgrund vorliegt. 
Zivilrechtlich können alle Parteien, die an einer Persön-
lichkeitsverletzung mitwirken, in Anspruch genommen 
werden,50 während die Haftung nach Art. 50 OR geregelt 
wird.51 Dies führt dazu, dass alle Verantwortlichen ein 
Interesse daran haben, die Datenbearbeitung durch die 
anderen genau zu überwachen, um nicht selbst zur Ver-
antwortung gezogen zu werden, wenn ein Mitverantwort-
licher gegen das Datenschutzrecht verstösst.52

Trotz solidarischer Haftung im Aussenverhältnis kön-
nen durch vertragliche Regelungen differenzierte interne 
Verantwortlichkeiten festgelegt werden, um Haftungs
risiken klar zuzuordnen und interne Rückgriffsmöglich-
keiten zu optimieren.53 Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
nicht jeder gemeinsam Verantwortliche dieselbe Verant-
wortung tragen muss.54 So kann eine Partei aufgrund 
ihrer Stellung wesentlich mehr Einfluss auf die Ausge-
staltung der Datenbearbeitung haben als eine andere, die 
lediglich in einem Nebenaspekt mitbestimmt oder keinen 
Einfluss auf die Datenbank hat. Intern dürfte eine diffe-

47	 Landolt (Fn. 46), 107.
48	 EuGH-Urteil i.S. Fashion ID (Fn. 9).
49	 Germann (Fn. 31), 340.
50	 Art. 28 ZGB.
51	 Stengel et al. (Fn. 43), 27; Rosenthal, Controller oder Pro-

cessor (Fn. 3), Rz. 67 m.w.H.
52	 Germann (Fn. 31), 340.
53	 Vasella (Fn. 27), 112. 
54	 EuGH-Urteil Rs. C‑210/16 vom 5. Juni 2018 i.S. Fanpages Fa-

cebook, Rn. 43; bestätigt in EuGH-Urteil i.S. Zeugen Jehovas 
(Fn. 9), Rn. 66.

renzierte Haftungsregelung sodann auch berücksichtigen, 
in welchem Umfang ein Verantwortlicher tatsächlich an 
einer Datenschutzverletzung mitwirkt.55 Ausserdem kann 
für die Zuweisung der Haftung auch der externe Auftritt 
der gemeinsam Verantwortlichen relevant sein – also wer 
von den Parteien als primärer Ansprechpartner wahrge-
nommen wird.56

Die gemeinsam Verantwortlichen sind daher gut bera-
ten, mit gewissen Monitoring-Massnahmen sicherzustel-
len, dass die Daten von den anderen gemeinsam Verant-
wortlichen nicht entgegen der Vereinbarung verwendet 
werden.

B.	 Informationspflicht/Transparenz

Betroffene Personen müssen jene Informationen erhal-
ten, die notwendig sind, um ihre datenschutzrechtlichen 
Ansprüche geltend zu machen und Transparenz hinsicht-
lich der Datenbearbeitung zu gewährleisten. Dazu zählen 
insbesondere Angaben zur Identität des Verantwortli-
chen, zu den Verarbeitungszwecken sowie zu potenziellen 
Empfängern der Daten.57 Hinzu kommt, dass die Daten-
übermittlung im Rahmen einer Zusammenarbeit als indi-
rekte Beschaffung betrachtet werden kann, was beim Da-
tenempfänger eine Informationspflicht auslösen kann.58 
Diese Information muss im Zeitpunkt der Bekanntgabe 
erfolgen.

Die Informationspflicht verlangt daher, dass betroffene 
Personen nachvollziehen können, welche Daten verar-
beitet werden, zu welchem Zweck diese erhoben werden 
und wie sie weiterverwendet werden. Zwar ist es nicht 
notwendig, sämtliche Bearbeitungsvorgänge bis ins De-
tail zu beschreiben.59 Allerdings gilt im Rahmen des ri-
sikobasierten Ansatzes: Je grösser das Risiko für die Per-
sönlichkeitsrechte der Betroffenen, desto höher sind die 
Anforderungen an die Informiertheit. Bei Datenbekannt-
gaben im Kontext gemeinsamer Verantwortlichkeit ist 
grundsätzlich von einem erhöhten Risiko auszugehen.60 
Infolgedessen sind präzisere Informationen über Bear-
beitungszwecke und Datenempfänger erforderlich, als sie 

55	 Vasella (Fn. 27), 112; David Roth, «Open Banking» in der 
Schweiz – Herausforderungen an der Schnittstelle von Finanz-
markt-, Datenschutz- und Kartellrecht, SZW 2020, 669 ff., 682.

56	 Germann (Fn. 31), 340.
57	 Siehe Art. 19 Abs. 2 lit. a–c DSG.
58	 Art. 19 Abs. 5 DSG.
59	 Rosenthal (Fn. 2), Rz. 95; Bühlmann/Schüepp (Fn. 43), 

Rz. 72.
60	 Siehe dazu Landolt (Fn. 46), 103; Bühlmann/Schüepp 

(Fn. 43), Rz. 73, 85.
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sonst im Rahmen der Informationspflicht üblich sind.61 
Insbesondere die Information gemäss Art. 19 Abs. 2 lit. c 
DSG über Datenempfänger sollte nicht nur kategorisch, 
sondern unter konkreter Nennung der gemeinsam Ver-
antwortlichen erfolgen.62

Angesichts der Vielfalt des arbeitsteiligen Zusammen-
wirkens verschiedener Verantwortlicher gestaltet sich die 
vorausschauende, rechtlich genügende Bestimmung der 
Verwendungszwecke zum Zeitpunkt der ursprünglichen 
Einwilligungserklärung als anspruchsvoll.63 Daher wird 
hier die Auffassung vertreten, dass jeder gemeinsam Ver-
antwortliche individuell informieren muss – und dies mit 
ausreichender inhaltlicher Tiefe. Ziel ist es, den betroffe-
nen Personen eine effektive Erkennung der gemeinsamen 
Datenbearbeitung zu ermöglichen.

C.	 Verbot der Bekanntgabe besonders 
schützenswerter Personendaten

Bei der Weitergabe besonders schützenswerter Personen-
daten an Dritte liegt eine Persönlichkeitsverletzung vor, die 
nur unter bestimmten Rechtfertigungsgründen zulässig 
ist.64 Für Datenübermittlungen zwischen gemeinsam Ver-
antwortlichen kommen insbesondere die Einwilligung und 
überwiegende Interessen als Rechtfertigungen infrage.65

Aus Sicht der Verantwortlichen bietet die Einwilligung 
den Vorteil, dass damit die Bearbeitungsvorgänge im 
Rahmen des Nutzungsverhältnisses klar definiert werden 
können. Sämtliche datenbezogenen Handlungen, die im 
Zusammenhang mit der Nutzung von Angeboten stehen, 
können in einer Datenschutzerklärung beschrieben und 
dieser Einwilligung zugrunde gelegt werden.66 In einem 
solchen Rahmen kann die Zustimmung nicht nur die 
Bearbeitung durch die ursprünglichen Verantwortlichen 
abdecken, sondern auch nachgelagerte Schritte anderer 
gemeinsam Verantwortlicher. Die anfängliche Einwilli-
gung der Nutzer kann somit bereits eine spätere Daten-
weitergabe einschliessen.67

61	 Botschaft DSG 2017, 7051; Rosenthal (Fn. 2), Rz. 96.
62	 Bühlmann/Lagner (Fn. 42), 18; Adrian Bieri/Julian Po-

well, Informationspflicht nach dem Totalrevidierten Daten-
schutzgesetz, AJP 2020, 1533 ff., 1536.

63	 Alfred Früh, Roboter und Privacy, AJP 2017, 141 ff., 146.
64	 Art. 30 Abs. 2 lit. c DSG.
65	 Art. 31 Abs. 1 DSG.
66	 Näheres dazu Lukas Bühlmann/Michael Schüepp, Marke-

ting und Internet, datenschutzrechtliche Aspekte, in: Nicolas 
Passadelis/David Rosenthal/Hanspeter Thür (Hrsg.), Daten-
schutzrecht, Beraten in Privatwirtschaft und öffentlicher Ver-
waltung, Basel 2015, Rz. 19.42 ff. und 19.57 ff.

67	 Bühlmann/Schüepp (Fn. 43), Rz. 87; Botschaft DSG 2017 
(Fn. 42) 7073.

Hinsichtlich der Bearbeitung besonders schützens-
werter Daten muss die Einwilligung jedoch den Anfor-
derungen gemäss Art. 6 Abs. 6 und 7 DSG standhalten. 
Besonders die Anforderung an die informierte Einwilli-
gung stellt bei der Übermittlung solcher Daten eine He-
rausforderung dar.68 Gemäss dem risikobasierten Ansatz 
kann eine detailliertere Information über mögliche Emp-
fänger notwendig sein. Daraus ergibt sich, dass die vom 
ursprünglichen Verantwortlichen verlangte Informations
tiefe so hoch ist, dass sie in der Praxis kaum erfüllbar ist. 69 
Aus rechtlicher Vorsicht empfiehlt sich deshalb, dass alle 
gemeinsam Verantwortlichen über ihre jeweilige Daten-
bearbeitung informieren – und zwar bereits vor Beginn 
der Bearbeitung.

Auch das Erfordernis der ausdrücklichen Einwilligung 
gemäss Art. 6 Abs. 7 DSG stellt eine Hürde dar: Alle Ver-
arbeitungsaktivitäten müssen klar und verständlich in der 
Einwilligung oder den zugrunde liegenden Datenschutz-
hinweisen benannt werden.70 Vage oder allgemeine An-
gaben zu Verwendungszwecken oder Empfängern führen 
zur Ungültigkeit der Einwilligung zur Datenweitergabe 
an andere gemeinsam Verantwortliche.71

Sofern der ursprünglich Verantwortliche nicht sämtli-
che Verarbeitungsvorgänge – insbesondere bei besonders 
schützenswerten Daten  – im Detail für alle Beteiligten 
darlegen kann (was praktisch kaum möglich ist), ist die 
Einwilligung für eine umfassende Verarbeitung durch 
sämtliche gemeinsam Verantwortlichen nicht wirksam. 
Für solche Datenübertragungen ist es daher in der Regel 
erforderlich, dass alle beteiligten Datenbearbeiter eine ge-
sonderte Einwilligung einholen, um eine rechtskonforme 
Bearbeitung sicherzustellen.72

D.	 Berufung auf ein eigenes überwiegendes 
Interesse

Die Datenbekanntgabe im Rahmen einer Zusammen-
arbeit unter gemeinsam Verantwortlichen kann auf ein 
überwiegendes Interesse gestützt werden.73 Dabei ist der 
Interessenbegriff weit gefasst und umfasst gemäss Geset-
zeswortlaut sowohl private als auch öffentliche Interes-
sen.74 Somit können grundsätzlich sämtliche Interessen 

68	 BSK DSG-Bühlmann/Reinle, Art. 6 N 6; Rosenthal (Fn. 2), 
Rz. 32.

69	 Landolt (Fn. 46), 106.
70	 Bühlmann/Schüepp (Fn. 43), Rz. 37.
71	 Landolt (Fn. 46), 113.
72	 Ähnlich auch Landolt (Fn. 46), 107 f.
73	 Art. 31 Abs. 1 DSG.
74	 BGE 138 II 346 E. 10.6.1 – Google Street View; BGer 4A_588/ 

2018 Urteil vom 27. Juni 2019 E. 4.3.1.
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im Sinne von Art. 31 DSG in die Interessenabwägung 
einbezogen werden, auch wenn sie unternehmensüber-
greifende Datennutzung betreffen.

Trotz des weiten Verständnisses des Interessenbegriffs 
erweist sich die Interessenabwägung im Kontext gemein-
samer Verantwortlichkeit als nicht optimal geeignet. Ge-
rade bei transaktionsbezogenen Datenflüssen ist vielfach 
unklar, inwieweit eine Weitergabe im «unmittelbaren 
Zusammenhang mit dem Abschluss oder der Abwick-
lung eines Vertrags» gemäss Art. 31 Abs. 2 lit. a DSG zu-
lässig ist.75

Erschwerend kommt hinzu, dass die Bewertung der 
gegenüberstehenden Interessen jeweils im Einzelfall zu 
erfolgen hat. Besonders bei der Übermittlung grosser, be-
nutzerübergreifender Datenbestände erscheint die Inter-
essenabwägung als ungeeignetes Instrument. Nur wenn 
die Interessen sämtlicher gemeinsam Verantwortlicher 
gegenüber jenen aller betroffenen Personen überwiegen, 
ist eine Rechtfertigung durch überwiegende Interessen 
möglich.76 Der ursprüngliche Verantwortlichen müsste 
für alle Nutzergruppen belegen, dass die Datenweitergabe 
erforderlich ist, um die geltend gemachten Interessen zu 
wahren, und dass diese Interessen das Schutzinteresse der 
Betroffenen überwiegen.77

Da die gemeinsame Datenbearbeitung zwar einem ge-
meinsamen Zweck unterliegt, einzelne Verantwortliche 
jedoch auch eigene Interessen verfolgen können, ist die 
Rechtfertigung über ein überwiegendes privates oder öf-
fentliches Interesse rechtlich kaum belastbar. In der Praxis 
stellt sie keine verlässliche Grundlage für die rechtmäs
sige Datenbearbeitung durch gemeinsam Verantwortliche 
dar.78

E.	 Schranken bei gemeinsamer 
Verantwortlichkeit

Das Zusammenspiel von Informationspflicht und 
Zweckbindung führt dazu, dass bereits zum Zeitpunkt 
der ursprünglichen Einwilligung sowohl der Kreis aller 
Datenempfänger als auch die Art und der Zweck der be-

75	 Diese Option dürfte im Rahmen der Datenbearbeitung durch 
gemeinsam Verantwortliche die relevanteste sein. Stellt bspw. 
ein Angebot eines gemeinsam Verantwortlichen einen integ-
ralen Bestandteil des anderen gemeinsam Verantwortlichen 
dar, kann die Datenübermittlung im Einzelfall über Art. 31 
Abs. 2 lit. a DSG legitimiert sein, siehe dazu Bühlmann/
Schüepp (Fn. 43), Rz. 37. 

76	 Botschaft DSG 2017 (Fn. 42) 7073.
77	 Botschaft DSG 2017 (Fn. 42) 7073; so auch EuGH-Urteil i.S. 

Fashion ID (Fn. 9), Rn. 95.
78	 Landolt (Fn. 46), 99.

absichtigten Datenbearbeitung bekannt sein müssen. Der 
erforderliche Detaillierungsgrad dieser Informationen 
über Bearbeitungszwecke und Empfänger bei künftigen 
Kooperationen gemeinsam Verantwortlicher ist dabei 
jeweils einzelfallabhängig zu bestimmen.79 Die Informa-
tionspflichten nach Art. 19 DSG geben gewisse Orientie-
rungspunkte vor, jedoch kann es je nach Fallkonstellation 
notwendig sein, auch zusätzliche Merkmale der Zusam-
menarbeit zu offenbaren.

Unbestimmte oder pauschale Einwilligungen in zu-
künftigen Datenkooperationen zwischen gemeinsam 
Verantwortlichen sind unzulässig. Diese Problematik 
wiegt umso schwerer, als gerade in datenintensiver ar-
beitsteiliger Zusammenarbeit – etwa im Kontext algorith-
mischer, ergebnisoffener Big-Data-Analysen – die genaue 
Zweckbestimmung von vornherein kaum möglich ist. In 
solchen Fällen ist es oft nicht realistisch, die Kategorien 
potenzieller Empfänger und die konkreten Bearbeitungs-
zwecke bereits im Zeitpunkt der Einwilligung abschlies-
send zu definieren.80 

Sofern keine Anonymisierung oder einer solchen 
gleichkommenden Pseudonymisierung vorgenommen 
wird, entwickelt sich das Transparenzgebot zu einem 
schwer kalkulierbaren Risikofaktor. Die rechtskonforme 
Gestaltung solcher datenintensiven Kooperationen ver-
langt deshalb nach besonders sorgfältiger Planung der 
Informationsflüsse und einer abgestimmten Rollen- und 
Verantwortlichkeitsverteilung zwischen den beteiligten 
Akteuren.81

V.	 Fazit

Die Untersuchung hat gezeigt, dass die Zusammenarbeit 
zwischen gemeinsam Verantwortlichen nicht mit densel-
ben Privilegien versehen ist wie das Verhältnis zwischen 
Verantwortlichem und Auftragsbearbeiter. Zwar erlaubt 
das Schweizer Datenschutzrecht eine gewisse Flexibilität 
bei der Gestaltung der Zusammenarbeit, doch müssen 
zentrale Grundsätze wie Zweckbindung, Transparenz 
und Rechtfertigung auch im Kontext gemeinsamer Ver-
antwortlichkeit uneingeschränkt beachtet werden.

Insbesondere bei der Bekanntgabe von Daten an einen 
anderen gemeinsam Verantwortlichen bestehen erhöh-
te Anforderungen. Die betroffene Person muss über die 
Datenempfänger und Verwendungszwecke hinreichend 

79	 Landolt (Fn. 46), 107 f.
80	 Alexander Kratz, Datenportabilität und «Walled Gardens», 

InTeR 2019, 26 ff., 30.
81	 Bühlmann/Schüepp (Fn. 43), Rz. 85 ff.
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informiert werden, wobei eine pauschale oder generische 
Information nicht genügt. Ebenso ist die Einholung einer 
gültigen Einwilligung bei besonders schützenswerten Da-
ten mit hohen Anforderungen verbunden, die im Rah-
men arbeitsteiliger Strukturen kaum durch eine einzige 
verantwortliche Stelle erfüllt werden können.

Eine pauschale Privilegierung des Datenaustauschs  – 
wie sie bei der Auftragsbearbeitung zulässig ist  – lässt 
sich für gemeinsam Verantwortliche nicht rechtfertigen. 
Dennoch können durch vertragliche Regelungen zur 
Verantwortungsverteilung, zu Informationspflichten und 
zu internen Kontrollmechanismen rechtskonforme und 
praxisnahe Lösungen geschaffen werden. Die rechtliche 
Einordnung als gemeinsam Verantwortliche bringt daher 
nicht automatisch eine erleichterte Datenbearbeitung mit 
sich, eröffnet jedoch einen Rahmen, in dem durch sorg-
fältige Gestaltung der Zusammenarbeit eine rechtssichere 
Bearbeitung ermöglicht werden kann.
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